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Luxemburg, den 28. Dezember 2020 

 
 
 

MITTEILUNG AN DIE ANTEILINHABER 
 
 

Sehr geehrte Damen und Herren, 
 

angesichts des Austritts des Vereinigten Königreichs aus der Europäischen Union zum 1.
 
Januar 2021 möchte der 

Verwaltungsrat die Anteilinhaber des Teilfonds Candriam Quant Equities Europe (der »Teilfonds«) darüber informieren, 
dass die Anlagepolitik des Teilfonds ab diesem Datum unverändert beibehalten wird. Folglich investiert der Teilfonds 
weiterhin mindestens 75 % seines Vermögens in Wertpapiere der Kategorie Aktien oder in Investmentzertifikate 
(vorausgesetzt, diese sind als Wertpapiere einzustufen) von Unternehmen mit Sitz in einem Mitgliedstaat des Europäischen 
Wirtschaftsraums (»EWR«), jedoch auch im Vereinigten Königreich (das ab dem 1.

 
Januar 2021 nicht länger ein EWR-

Mitgliedstaat ist). Daher wird der Wortlaut der Anlagepolitik des Teilfonds dahingehend aktualisiert, dass ausdrücklich auf 
eine Investition im Vereinigten Königreich Bezug genommen wird. 
 
Darüber hinaus werden die Anteilinhaber darauf hingewiesen, dass der Teilfonds die Voraussetzungen für den PEA, wie im 
Kapitel Besteuerung des Prospekts näher erläutert, bis zum 30. September 2021 weiter erfüllt. 

 
Der Prospekt vom 1. Januar 2021, die Satzung, die Jahres- und Halbjahresberichte sowie die wesentlichen 
Anlegerinformationen sind kostenfrei in Papierform am Sitz der SICAV und bei der deutschen Zahl- und Informationsstelle 
(Marcard, Stein & Co AG, Ballindamm 36, D-20095 Hamburg) erhältlich oder im Internet abrufbar unter: www.candriam.com. 

 
Der Verwaltungsrat 

http://www.candriam.com/

